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In der Nachlassangelegenheit  
 
Wilfried Meyer, 
geboren am 14.02.1960 in Neuenkirchen jetzt Melle, 
verstorben am 25.09.2023 in Osnabrück, 
mit letztem gewöhnlichen Aufenthalt in Melle  
 
konnten Erben nicht ermittelt werden. Daher wird jeder, dem ein Erbrecht am Nachlass 
zusteht, aufgefordert, sein Recht binnen 6 Wochen ab Veröffentlichung bei dem 
Nachlassgericht Osnabrück anzumelden und das Erbrecht nachzuweisen, da andernfalls 
festgestellt wird, dass ein anderer Erbe als das Land Niedersachsen nicht vorhanden ist.  
Die Erben der ersten und zweiten Erbordnung haben die Erbschaft wegen Überschuldung des 
Nachlasses ausgeschlagen. Die Eltern sind vorverstorben. Es handelt sich hierbei um  

 Friedrich Gustav Werner Meyer, geb. am 20.03.1923 und vorverstorben am 
18.02.2005, zuletzt wohnhaft in Melle 

 Katharine Luise Hedwig Meyer, geb. am 25.08.1927 und vorverstorben am 30.04.1989, 

zuletzt wohnhaft in Melle. 
Der Nachlasswert besteht aus mehreren sicherungsübereigneten Fahrzeugen im Gesamtwert 
von geschätzt 78.000,00 EUR. Der Insolvenzverwalter beabsichtigt, diese aus der 
Nachlassinsolvenzmasse (Fahrschule) freizugegeben. Das Nachlassinsolvenzverfahren wird 
beim Amtsgericht Osnabrück unter dem Aktenzeichen 26 IN 27/23 geführt.  Es sind noch 
Kosten in Abzug zu bringen (u.a. Steuerrückstände aus dem Fahrzeugverkauf, Forderung der 
Kreissparkasse Melle in Höhe von knapp 81.000,00 EUR). 
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